
Wirksames Vorgehen zur Bekämpfung der 
sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz:  

Eine Forderung des feministischen Streiks 2023 

A
Am 14. Juni 2023 
werden wir unsere 
feministischen 
 Forderungen auf 
der Strasse geltend 

machen! 
Um in der Schweiz die Recht

mässigkeit eines Streiks festzu
legen, hat das Bundesgericht 
vier besonders strenge Kriterien 
bestimmt: 

  Beim Streik muss es um 
 Arbeitsbeziehungen gehen, 
es muss sich also um Fragen 
 handeln, die durch einen 
Gesamt arbeitsvertrag geregelt 
werden können,  

  der Streik muss den Ver
pflichtungen, dass der Arbeits
frieden bewahrt oder ein 
Schlichtungsverfahren ange
strengt wird, entsprechen, 

  er muss das Proportionalitäts
prinzip befolgen, und 

  er muss durch eine Organi
sation von Arbeiter*innen un
terstützt werden.1  

Trotz des einschränkenden 
juristischen Rahmens erfüllen 
viele der feministischen 
 Forderungen am Arbeitsplatz 
diese Kriterien. 

Wir denken zum Beispiel ans 
Bereitstellen von Stillräumen, an 

die Vereinbarkeit von Berufs 
und Privatleben oder an 
 internes Vorgehen gegen 
 Lohndiskriminierungen.  

Eine andere Frage scheint 
besonders angebracht, einen 
rechtmässigen Streik zu recht
fertigen: Die Forderung nach 
 einem Regelungsrahmen inner
halb der Unternehmen, um 
 sexuelle Belästigungen zu be
kämpfen. 

Benennen Opfer sexuelle 
Belästigungen, droht Mobbing
Denn obwohl die Unterneh
mer*innen rechtlich dazu ver
pflichtet sind, alle notwendigen 
Massnahmen zu ergreifen, um 
die Persönlichkeit und Gesund
heit ihres Personals zu schützen 
(Art. 4 GIG, Art. 328 Abs. 1 OR 
und Art. 6 ArG), geschieht 
es nur zu oft, dass im Fall einer 
 Anschuldigung die betroffene 
Person ungenügend über das 
mögliche Vorgehen und über 
dessen Folgen informiert ist. Die 
fehlende Transparenz erzeugt 
ein Gefühl der Unsicherheit, 
welches die Opfer von sexueller 
Belästigung nicht dazu ermu
tigt, die Fakten anzuprangern, 
weil sie die Konsequenzen 

fürchten. In einem am 27. April 
2022 veröffentlichten Bericht 
bestätigt der Bundesrat, dass 
 juristische Massnahmen gegen 
sexuelle Belästigung am 
 Arbeitsplatz selten ergriffen 
 werden. Wenn die Opfer die 
 Belästigungen ansprechen, be
steht oft die Gefahr, dass sie 
von ihren Kollegen gemobbt 
werden. Oft erstatten die Opfer 
erst Anzeige, wenn die Belästi
gungen absolut unerträglich 
 ge worden sind oder wenn sie  
krankheitsbedingt nicht am 
 Arbeitsplatz sind oder gekün
digt haben.2   

Solange es keine umfassen
deren Regulierungen gibt, 
 müssen die Arbeitgeber*innen, 
um ihren rechtlichen Verpflich
tungen nachzukommen, klare, 
ordnungsgemäss veröffentlichte 
und allen zugängliche Vorge
hensweisen einführen sowie 
ein Vertrauensverhältnis auf
bauen. Die kantonalen Arbeits
aufsichtsbehörden sind sich 
einig in der Meinung, dass 
 diese Bedingungen notwendig 
sind, um die einzelnen Situa
tionen beizeiten zu erfassen 
und in  angemessener Weise an
zu gehen.

Im Hinblick auf den 14. Juni 
könnte jede Gruppe von Arbei
ter*innen ihre Arbeitgeber*in
nen auf bestehende interne 
Hindernisse in Fragen der sexu
ellen Belästigung hinweisen, 
 damit wirksame Vorgehenswei
sen erarbeitet werden können. 

Dieses Vorgehen gilt auch 
für die anderen feministischen 
Forderungen, die direkt bei den 
Arbeitgeber*innen in der 
Schweiz geltend gemacht wer
den können. Mehrere Gewerk
schaften sind dabei, im Hinblick 
auf den 14. Juni Listen der 
 sektoriellen Forderungen zu er
stellen.  

Zum Schluss sei daran erin
nert, dass das Streikrecht ein 
Grundrecht ist, dass es ein Werk
zeug im kollektiven Kampf 
ist und einer demokratischen 
 Ausdrucksform entspricht.
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